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Kurzarbeit in Zeiten des Coronavirus 

 
Die Ausbreitung des Coronavirus stellt Wirtschaft und Arbeitsmarkt vor große 

Herausforderungen. Um Beschäftigte und Unternehmen zu unterstützen, ist im Eilverfahren 

die gesetzliche Grundlage für einen leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld geschaffen 

worden. Die Regelungen treten rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft. 

 

Das "Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld" sieht folgende Maßnahmen vor: 

 

• Wenn auf Grund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann 

ein Betrieb Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten 

vom Arbeitsausfall betroffen sein könnten. Diese Schwelle liegt bisher bei 30 Prozent 

der Belegschaft. 

 

• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll 

vollständig oder teilweise verzichtet werden können. Das geltende Recht verlangt, dass 

in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, 

diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus gefahren 

werden.   

 

• Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können künftig 

Kurzarbeitergeld beziehen. 

 

• Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber normalerweise für ihre 

Beschäftigten zahlen müssen, soll die Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig 

erstatten. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker für 

die Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen. 

 

Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld behalten ihre 

Gültigkeit. 
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Zum Antragsverfahren: 

 

Wenn Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das Corona-Virus 

Kurzarbeit anordnen und es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, können betroffene 

Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Diese Leistung muss vom Arbeitgeber beantragt 

werden. 

 

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten 

vorübergehend wesentlich verringert sind. 

 

Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des Corona-Virus Lieferungen 

ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche 

Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorrübergehend geschlossen wird. 

 

Im Merkblatt „Kurzarbeit“ sind alle Informationen zusammengefasst: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf 

 

Wichtig: Betriebe müssen Kurzarbeit vorher bei der Arbeitsagentur anzeigen. Erst danach 

können Sie dieses beantragen. 

 

Kurzarbeit können Sie über diesen Vordruck anzeigen: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 

 

Den Leistungsantrag können Sie auch online ausfüllen: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 

 

Bei Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Düsseldorf, den 16. März 2020 

 

Gerhard Stelzer 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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